


Textliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan Nr. 133/1

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 24.04.1973 Es gilt die BauNVO 1968

1. Art und Maß der baulichen Nutzung

Die gemäß § 7 (3) der BauNVO vom 26.11.1968 vorgesehenen Ausnahmen werden gemäß § 1 
(4) der selben Verordnung nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. Gemäß § 7 (2) Nr. 7 sind 
sonstige Wohnungen ab 1. Obergeschoß zulässig.
Gemäß § 7 (4) sind an der Krefelder- und Adolf-Flecken-Straße in Geschossen, die an begeh-
baren Verkehrsflächen liegen, nur die in Abs. 2 Nr. 2 genannten Nutzungsarten sowie sonstige 
Flächen zulässig.

2. Baugestaltung

Gemäß der 3. Verordnung zur Änderung der 1. Verordnung zur Durchführung des BBauG vom 
21.4.1970 werden folgende Festsetzungen über die äußere Gestaltung der baulichen Anlagen
Bestandteil des Bebauungsplanes:

a) Außenwände
Sämtliche Außenwände der Gebäude sind in Ziegelrohbau- oder Verblendbauweise auszu-
führen. Sich dem Bau einordnende andersartige Fassadenteile sind zugelassen.

b) Dächer
Werden Dachaufbauten für Aufzugschächte vorgesehen, so sind diese in ihrer Gestaltung in 
den Baukörper, ggf. durch eine besondere Dachgestaltung einwandfrei einzuordnen.
Die Dachfläche der 1-geschossig vorgesehenen Bebauung zwischen der Krefelder-, und 
Adolf-Flecken-Straße ist begehbar auszuführen und durch Pflanzbecken zu begrünen.

3. Erschließung

Auf der Nordostseite der Adolf-Flecken-Straße im Abschnitt Kapitel – Schwannstraße wird wie im 
Plan dargestellt ein Zu- und Ausfahrtsverbot festgesetzt. Ausnahmen von dieser Festsetzung 
können zugelassen werden, wenn durch eine Einfahrt die Andienung eines Grundstücksberei-
ches von wenigstens 25 m Straßenfront gewährleistet ist.

Festsetzungen wurden teilweise geändert durch Bebauungsplan 430.





Textliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan Nr. 133/4 
Adolf-Flecken-Straße

Redaktionelle Anmerkung:   Rechtskraft 02.09.1981  Es gilt die BauNVO 1977   

Der Bebauungsplan Nr. 133/1 – Adolf-Flecken-Straße wird wie folgt geändert bzw. ergänzt:

1.  Geschoßzahl und überbaubare Fläche

Für die auf der Nord-Ost-Seite der Adolf-Flecken-Straße festgesetzte 3-geschossig überbaubare 
Fläche wird die Geschoßzahl auf 4 festgesetzt. Für die auf der Nord-Ost-Seite der Adolf-Flecken-
Straße festgesetzte 4-geschossig überbaubare Fläche wird die Geschoßzahl auf 4 und 5 festge-
setzt. Die überbaubare Fläche für das 5. Geschoß wird in der Tiefe auf 10,00 m beschränkt. Die 
Einschränkung wird durch Zurücknahme der Baugrenze an der Adolf-Flecken-Straße um 2,00 m 
erreicht. Die Traufhöhe darf bei 4 Geschossen 14,00 m und bei 5 Geschossen 16,75 m nicht über-
schreiten. 

2.  Geschoßflächenzahl (GFZ)

Gemäß § 17 (9) und (10) der Baunutzungsverordnung wird die zulässige Geschoßflächenzahl für 
den Bereich Krefelder-, Schwann-, Adolf-Flecken-, Kapitelstraße von 2,4 auf 2,8 heraufgesetzt. 

3.  Nutzungsart

Nach § 7 (4) 1 der BauNVO sind innerhalb der Kerngebiete oberhalb des 4. Geschosses nur Woh-
nungen zulässig. 

4.  Gemäß § 21a (5) der BauNVO wird die zulässige Geschoßfläche um die Flächen der unter der 
Geländeoberfläche hergestellten Garagen erhöht. 

5.  Zu- und Ausfahrten

Die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 133/1 werden zu Ziffer 3 – Erschließung –
wie folgt geändert: 

„Auf der Nordostseite der Adolf-Flecken-Straße im Abschnitt Kapitel-/Schwannstraße sind 
Zu- und Ausfahrten nur an den dargestellten Stellen in einer Breite von max. 3,00 m zu-
lässig. 

Ausnahmsweise können Zu- und Ausfahrten bis zu einem Drittel der Grundstücksbreiten 
zugelassen werden.“ 

6.  Alle übrigen Festsetzungen, einschließlich der textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Nr. 133/1 bleiben unverändert.  

Die im Plan rot dargestellten Festsetzungen dienen der Erläuterung zu Punkt 1 (Geschoßzahl und 
überbaubare Fläche) und Punkt 5 (Zu- und Ausfahrten) der Textlichen Festsetzungen. 

 

Festsetzungen wurden teilweise geändert durch Bebauungsplan Nr. 430.





Textliche Festsetzungen

Bebauungsplan Nr. 133/5
- Adolf-Flecken-Straße -

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 27.11.1987 Es gilt die BauNVO 1977

Von den gemäß § 7 (2) 2 BauNVO allgemein zulässigen Einzelhandelsbetrieben und Vergnügungs-
stätten sind gemäß § 1 (5 und 9) BauNVO ausgeschlossen:

Stehimbisse, die nicht im Zusammenhang mit einer Verkaufsstätte oder einer Gaststätte stehen, 
Sex-Shops, Spielhallen, Sex-Kinos, Peep-Shows, Striptease-Shows, Eros-Center und Dirnen-
unterkünfte.





Textliche Festsetzungen 

Bebauungsplan Nr. 430 
- Kernstadt (Vergnügungsstätten) - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 02.06.2003 Es gilt die BauNVO 1990 

Art der baulichen Nutzung 

Von den unter § 6 Abs. 2 Nr. 8 und § 7 Abs. 2 Nr. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) aufgeführten 
Vergnügungsstätten sind 
- Spielhallen und andere Unternehmen im Sinne der §§ 33d und 33i der Gewerbeordnung und 
- Einrichtungen, deren Zweck auf Darstellungen und Handlungen mit sexuellem Charakter, ins-

besondere der Schaustellung von Personen im Sinne des § 33a Gewerbeordnung, ausgerichtet ist, 
gem. § 1 Abs. 9 BauNVO in Verbindung mit § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zulässig. 

Eine Erweiterung der bestehenden Unternehmen ist um bis zu 20% der Bruttogrundfläche gem.  
DIN 277 zulässig. 

Die vorgenannten Nutzungen können ausnahmsweise ab dem 1. Obergeschoß zugelassen werden, 
wenn 
- die Wohnruhe in der näheren Umgebung nicht gestört wird, 
- denkmalgeschützte Bauwerke, Ensembles und Plätze in der näheren Umgebung nicht beein-

trächtigt werden und 
- o. g. Betriebe im Gebäude oder in der näheren Umgebung nicht vorhanden sind. 

Unter näherer Umgebung sind die straßenseitig angrenzenden und die straßenseitig gegenüber-
liegenden Grundstücke zu verstehen. 

Wohnungen sind ab dem 1. Obergeschoß gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO in Verbindung mit  
§ 7 Abs. 2 Nr. 7 der BauNVO generell zulässig. 
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